












die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln bis zu einem Betrag von 120.000 € im 

45.000 €  
75.000 €  
45.000 €  

von 45.000 €, soweit sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist (Art. 

– –
tragswert von 120.000 €,

lassung von Räumen, an Vereine und Verbände bis zu einem Betrag von 7.500 € 



einschließlich Umweltverträglichkeitsprüfungen bis 75.000 €, ausgenommen in Ver-

/Wirtschaftsplanes bis zu einer Wertgrenze von 120.000 €,

kaufsrechten bis 75.000 €,

und außerplanmäßige Ausgaben, soweit sachlich zuständig, bis 45.000 €, 





im Übrigen bis zu einem Betrag von 35.000 € im Einzelfall, 



3.500 € 
17.500 € 
35.000 € 
17.500 € 
17.500 € 

€ und über außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 8.750 € 

– –
einer Wertgrenze oder einem geschätzten Auftragswert von 35.000 €,

35.000 € erhöhen,

€ 

und grundstücksgleiche Rechte bis zu einer Wertgrenze von 15.000 € im Einzelfall,

€ im Einzelfall, wenn dadurch grundsätzliche Rechte der Gemeinde nicht ge

und Pachtverträgen, wenn die Gegenleistung 7.500 € nicht 

wenn die Abweichung nicht mehr als 15.000 € beträgt.

raussichtlich 35.000 € nicht übersteigt und die Angelegenheit keine grundsätzliche 















Bei Wortmeldungen „zur Geschäftsordnung“ ist das Wort außer der 

500 €, im Wie-
1000 €, festsetzen. 

Nach Durchführung der Beratung oder nach Annahme eines Antrags auf „Schluss der 



die zur Abstimmung anstehende Frage so, dass sie mit „ja" oder „nein" beantwortet werden 
Grundsätzlich wird in der Reihenfolge „ja" „nein" abgestimmt. 








